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Neufassung
der Berufsordnung fiir Apothekerinnen und Apotheker
der Apothekerkammer Westfalen-Lippe
vom 30. Mai 2007

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 30. Mai
2007 aufgrund des § 23 Abs. 1 des Heilberufsgesetzes (HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV.NRW. S.
403), zuletzt geandert durch Gesetz vom 1. Marz 2005 (GV.NRW. S. 148), die folgende Neufas-
sung der Berufsordnung flr Apothekerinnen und Apotheker der Apothekerkammer Westfalen-
Lippe vom 30. Mai 2007 beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Juli 2007 - lll C2 - 0810.93 — genehmigt
worden ist.

Artikel |

Die Berufsordnung fiir Apothekerinnen und Apotheker der Apothekerkammer Westfalen-Lippe
vom 6. Dezember 1995 (MBI. NRW. 1996 S. 407), zuletzt gedndert am 21. Mai 1997 (MBI. NRW. S.
1015) wird wie folgt neugefasst:

Praambel

Die Apothekerin und der Apotheker haben die 6ffentliche Aufgabe, die Bevdlkerung ordnungs-
geman mit Arzneimitteln zu versorgen. Sie liben ihren Beruf in verschiedenen Tatigkeitsberei-
chen aus, insbesondere in 6ffentlichen Apotheken, in Krankenhausern, in der pharmazeutischen
Industrie und in pharmazeutischen Unternehmen, im pharmazeutischen GroBhandel, in Prifinsti-
tutionen, bei der Bundeswehr, bei Behorden, Institutionen, Kérperschaften des 6ffentlichen
Rechts, Verbanden, Krankenkassen, an Universitaten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lehran-
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stalten, Berufs- sowie Berufsfachschulen, bei pharmazeutischen Hilfsorganisationen und bei
Fachmedien. Die Ausiibung des Apothekerberufs ist die Austibung einer pharmazeutischen Ta-
tigkeit unter der Berufsbezeichnung ,Apothekerin” oder ,Apotheker”. Pharmazeutische Tatigkei-
ten umfassen insbesondere:

- die Herstellung der Darreichungsform von Arzneimitteln;

- die Arzneimittelforschung, Entwicklung, Herstellung, Prifung von Arzneimitteln, Tatigkeiten in
der Arzneimittelzulassung, Pharmakovigilanz und Risikoabwehr in der pharmazeutischen Indus-
trie;

- Arzneimittelprifung in einem Laboratorium fur die Prifung von Arzneimitteln;
- Lagerung, Qualitadtserhaltung und Vertrieb von Arzneimitteln auf der GroBhandelsstufe;

- Bevorratung, Herstellung, Prifung, Lagerung, Vertrieb und Abgabe von unbedenklichen und
wirksamen Arzneimitteln der erforderlichen Qualitat in der Offentlichkeit zugénglichen Apothe-
ken;

- Herstellung, Prifung, Lagerung und Abgabe von unbedenklichen und wirksamen Arzneimitteln
der erforderlichen Qualitat in Krankenhausern;

- Information und Beratung Uber Arzneimittel als solche, einschlieBlich ihrer angemessenen Ver-
wendung;

- Meldung von unerwtinschten Arzneimittelwirkungen an die zustandigen Behorden;
- personalisierte Unterstlitzung von Patienten bei Selbstmedikation;
- Beitrage zu ortlichen oder landesweiten gesundheitsbezogenen Kampagnen;

- Tatigkeiten im Arzneimittel-, Apotheken- und Medizinproduktewesen der 6ffentlichen Gesund-
heitsverwaltung in Behdérden des Bundes, der Lander und der Kommunen sowie in Kérperschaf-
ten des 6ffentlichen Rechts

und in Berufs- und Fachverbanden;

- Tatigkeiten in Lehre und Forschung an Universitdten sowie in der Lehre an Lehranstalten und
Berufsschulen in pharmazeutischen Fachgebieten.

Die Apothekerin und der Apotheker Uben einen seiner Natur nach freien Beruf aus. Sie handeln
eigenverantwortlich und fachlich unabhangig.

I
Allgemeine Grundsatze der Berufsausiibung

§1
Berufsausiibung
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(1) Die Apothekerin und der Apotheker haben ihren Beruf gewissenhaft auszutiben. Sie haben
sich innerhalb und auBerhalb ihrer beruflichen Tatigkeit so zu verhalten, dass sie dem Vertrauen
entsprechen, das ihrem Beruf entgegengebracht wird.

(2) Die Apothekerin und der Apotheker haben sich lber die fur ihre Berufsausiibung geltenden
Gesetze, Verordnungen und das Satzungsrecht der Kammer zu informieren. Sie sind verpflich-
tet, diese Bestimmungen zu beachten und darauf gegriindete Anordnungen und Richtlinien zu
befolgen. Sie sind ferner verpflichtet, auf Anfragen der Apothekerkammer, die diese zur Erfiil-
lung ihrer gesetzlichen Aufgaben an sie richtet, in angemessener Frist zu antworten und auf Ver-
langen Nachweise beizubringen sowie Ladungen der Apothekerkammer Folge zu leisten.

(3) Die Apothekerin und der Apotheker haben die Wirde ihrer Patientinnen und Patienten und
Kundinnen und Kunden zu achten, unabhangig insbesondere von Geschlecht, Alter, sexueller
Orientierung, sozialer Stellung, Nationalitat, ethnischer Herkunft, Religion oder politischer Uber-
zeugung. Sie haben die besonderen Belange der Menschen mit Behinderungen im Rahmen ihrer
Tatigkeit zu berucksichtigen.

§2
Kollegialitat

(1) Die Apothekerin und der Apotheker sind verpflichtet, sich gegenliber den Angehdrigen ihres
Berufes und anderer Gesundheitsberufe kollegial zu verhalten.

(2) Die Apothekerin und der Apotheker haben das Ansehen des Berufsstandes und des Betriebes
Zu wahren, in dem sie tatig sind.

§3
Eigenverantwortlichkeit

Die Apothekerin und der Apotheker entscheiden in pharmazeutischen Fragen frei und eigenver-
antwortlich. Vereinbarungen, die diese Unabhangigkeit beeintrachtigen, sind unzulassig.

§4
Fortbildung

(1) Die Apothekerin und der Apotheker, die ihren Beruf austiben, haben die Pflicht, die erforderli-
chen Fachkenntnisse durch regelmaBige Fortbildung zu erhalten und weiterzuentwickeln.

(2) Geeignete Mittel der Fortbildung sind insbesondere:

a) Teilnahme an allgemeinen oder besonderen Fortbildungsveranstaltungen,
b)  praktische Ubungen im Rahmen von Seminarveranstaltungen,

c)  Studium von Fachliteratur,

d) Inanspruchnahme audiovisueller Lehrmittel.
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(3) Die Apothekerin und der Apotheker miissen gegentliber der Apothekerkammer eine den Abs.
Tund 2 entsprechende Fortbildung in geeigneter Form nachweisen kénnen.

§5

Qualitatssicherung

(1) Die Apothekerin und der Apotheker haben geeignete, nachweisbare MaBnahmen zu ergrei-
fen, die der Sicherung der Qualitdt pharmazeutischer Tatigkeiten dienen. Apothekenleiterinnen
und Apothekenleiter missen ein Qualititsmanagementsystem entsprechend Art und Umfang der
pharmazeutischen Tatigkeit nach MaBgabe des § 2 a Apothekenbetriebsordnung betreiben.

(2) Die Apothekerin und der Apotheker sind verantwortlich dafiir, dass in der Apotheke herge-
stellte Arzneimittel, die nach der pharmazeutischen Wissenschaft erforderliche Qualitat aufwei-
sen.

(3) Die Apothekerin und der Apotheker diirfen die Auslibung pharmazeutischer Tatigkeiten ge-
maB § 1a Absatz 3 Apothekenbetriebsordnung durch nicht pharmazeutisches Personal weder
anordnen noch dulden. Ferner ist durch geeignete organisatorische MaBnahmen die unbefugte
Auslibung pharmazeutischer Tatigkeiten durch nicht pharmazeutisches Personal auszuschlieBen
und die Einhaltung der getroffenen organisatorischen MaBnahmen zu Uberwachen.

(4) Zur Gewahrleistung eines ordnungsgemaBen Apothekenbetriebs haben die verantwortliche
Apothekerin und der verantwortliche Apotheker fiir eine ausreichende Besetzung der Apotheke
mit qualifiziertem Personal Sorge zu tragen.

§6
Pharmakovigilanz

(1) Die Apothekerin und der Apotheker wirken bei der Ermittlung, Erkennung, Erfassung und Wei-
tergabe von Arzneimittelrisiken mit. Sie haben ihre Feststellungen oder Beobachtungen der Arz-
neimittelkommission der Deutschen Apotheker unverziglich mitzuteilen.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend fiir Vorkommnisse bei Medizinprodukten. Diese sind von
der Apothekerin und dem Apotheker unverziglich an die jeweils zustandige Stelle nach dem Me-
dizinproduktegesetz sowie der Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung zu melden.

(3) Die Vorgaben des § 21 Apothekenbetriebsordnung, des Medizinproduktegesetzes sowie der
Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung sind ferner zu beachten.

Il
Apothekerliche Dienstleistungen

§7

§ 7 Belieferung von Verschreibungen/ Herstellung von Rezepturarzneimitteln

(1) Die Apothekerin und der Apotheker haben arztliche, zahnarztliche und tierarztliche Verschrei-
bungen in einer den Verschreibungen angemessenen Zeit zu beliefern.
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(2) Fir die zeitnahe Herstellung von verordneten und nicht verordneten Rezepturarzneimitteln
entsprechend den Bestimmungen der Apothekenbetriebsordnung ist Sorge zu tragen. Die Re-
zepturherstellung sowie Prifung der daflir bendétigten Ausgangsstoffe missen in jeder Apotheke
vorgenommen werden kénnen.

§8
Beratung

(1) Die Apothekerin und der Apotheker haben Patientinnen und Patienten und andere Kundinnen
und Kunden sowie die zur Austibung der Heilkunde, Zahnheilkunde und Tierheilkunde berechtig-
ten Personen hinreichend Uiber Arzneimittel und apothekenpflichtige Medizinprodukte zu infor-
mieren und zu beraten, soweit dies aus Griinden der Arzneimittelsicherheit oder einer sinnvollen
Therapiebegleitung erforderlich ist. Die Apothekerin und der Apotheker haben beim Patientinnen
und Patienten gewissenhaft zu ermitteln, inwieweit eine Beratung, insbesondere zur bestim-
mungsgemaBen Anwendung der Arzneimittel erforderlich ist, um Risiken beim Umgang mit Arz-
neimitteln zu vermeiden. Die Information und Beratung kann nur nach vorheriger schriftlicher
Festlegung durch die Apothekenleitung durch andere Angehérige des pharmazeutischen Perso-
nals wahrgenommen werden.

(2) In der Apotheke muss die Vertraulichkeit der Beratung bei der Abgabe apothekenpflichtiger
Arzneimittel gewahrt sein.

§9
Abgabe an Kinder und Jugendliche

Sofern Arzneimittel an Kinder und Jugendliche abgegeben werden, tragen die Apothekerin und
der Apotheker besondere Verantwortung, einem Arzneimittelmissbrauch vorzubeugen.

§10
Notdienst

Die Leiterin und der Leiter einer 6ffentlichen Apotheke haben die ordnungsgemaBe Teilnahme
ihres Betriebes am Notdienst im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Anordnungen
der Apothekerkammer sicherzustellen. Hierflir haben sie insbesondere Arzneimittel in einer Art
und Menge zu bevorraten, die im Notdienst erfahrungsgeman benétigt werden. Kann die not-
dienstbereite Apotheke das erforderliche Arzneimittel nicht liefern, hat sie die notwendige Hilfe-
stellung zur Erlangung des Arzneimittels zu gewahren.

§NM
Zustellung von Arzneimitteln durch Botinnen oder Boten und Versand
apothekenpflichtiger Arzneimittel

Die Zustellung von Arzneimitteln durch Botinnen oder Boten der Apotheke ist ohne Erlaubnis
nach § 1a Apothekengesetz zulassig. Dabei sind die Bestimmungen des § 17 Abs. 2 Apotheken-
betriebsordnung zu beachten.
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M.
Pflichten gegeniiber Patientinnen und Patienten und Dritten

§12
Verbot der Heilkunde

Die Auslibung der Heilkunde verstoBt gegen die Berufspflichten, es sei denn, sie ist durch Ge-
setz oder aufgrund eines Gesetzes erlaubt. Hiervon unberihrt bleiben Beratungen, soweit diese
zur Auslibung des Apothekerberufes erforderlich sind. Die Mitteilung von Mess- und Referenz-
werten ohne konkreten Krankheitsbezug gegebenenfalls mit der Empfehlung eines Arztbesu-
ches stellt keine Auslbung der Heilkunde dar.

§13
Kooperationsgebot

Die Apothekerin und der Apotheker sind verpflichtet, in Auslibung ihres Berufes mit den Perso-
nen und Institutionen des Gesundheitswesens zusammenzuarbeiten, soweit nicht ihre Berufs-
pflicht gem. §§ 14 und 15 berihrt wird.

§14
Freie Apothekenwahl / Unabhéangigkeit der Arzneimittelauswahl

(1) Vereinbarungen, Absprachen und schlissige Handlungen, die eine bevorzugte Lieferung be-
stimmter Arzneimittel, die Zufiihrung von Patientinnen und Patienten, die Zuweisung von Ver-
schreibungen oder die Abgabe von Arzneimitteln ohne vollstandige Angabe der Zusammenset-
zung zum Gegenstand haben oder zur Folge haben kdnnen, sind unzulassig.

(2) Der Apothekerin und dem Apotheker ist es vorbehaltlich gesetzlich abweichender Regelun-
gen nicht gestattet, Geschenke oder andere Vorteile flir sich oder Dritte zu fordern, sich oder
Dritten versprechen zu lassen oder anzunehmen, wenn hierdurch der Eindruck entsteht, dass die
bei der Auslibung des Berufes geschuldete fachliche Unabhangigkeit beeinflusst wird. Eine Be-
einflussung ist nicht anzunehmen, wenn der Wert der Zuwendung geringfligig ist.

§15
Verschwiegenheit und Datenschutz

(1) Der Apothekerin und dem Apotheker ist es untersagt, unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sin-
ne des § 203 Strafgesetzbuch, namentlich ein zum persdnlichen Lebensbereich gehdrendes Ge-
heimnis oder ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, zu offenbaren, das ihnen in Austibung ih-
res Berufes anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Sie haben alle unter ihrer Lei-
tung tatigen Personen, die nicht der Berufsordnung unterliegen, Uber die gesetzliche Pflicht zur
Verschwiegenheit zu belehren und sich dies schriftlich bestatigen zu lassen.

(2) Werden Geheimnisse gegeniber sonstigen Personen, die an der beruflichen Tatigkeit der
Apothekerin und des Apothekers mitwirken (§ 203 Absatz 3 Satz 2 Strafgesetzbuch), offenbart,
darf dies nur in dem Umfang erfolgen, wie es flr die Inanspruchnahme der Tatigkeit dieser Per-
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sonen erforderlich ist. Die Apothekerin und der Apotheker haben diese Personen uber die Pflicht
zur Verschwiegenheit und die Strafbarkeit von VerstéBen zu belehren und schriftlich entspre-
chend zu verpflichten.

(3) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten bedirfen der vorherigen
schriftlichen Einwilligung der Betroffenen, sofern sie nicht nach den einschlagigen datenschutz-
rechtlichen Vorschriften zuldssig sind oder von gesetzlichen Bestimmungen gefordert werden.

§16
Soziale Verantwortung

(1) Die Apothekerin und der Apotheker haben im Rahmen ihrer persdnlichen und betrieblichen
Moglichkeiten an der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzu-
wirken.

(2) Die Apothekenleiterin und der Apothekenleiter haben nach dem vereinbarten Beginn des Ar-
beits- oder Ausbildungsverhaltnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich in einer
Art niederzulegen, die den Anforderungen des Nachweisgesetzes und des Berufsbildungsgeset-
zes entsprechen.

(3) Sofern die Apothekenleiterin und der Apothekenleiter Auszubildende ausbilden, haben sie
unverziglich nach dem Abschluss des Berufsausbildungsvertrags, spatestens vor Beginn der
Berufsausbildung, den wesentlichen Inhalt des Vertrages schriftlich niederzulegen. Die Nieder-
schrift muss von der Apothekenleiterin oder dem Apothekenleiter, der oder dem Auszubildenden
und gegebenenfalls den gesetzlichen Vertretern unterzeichnet werden. Je eine Ausfertigung ist
der oder dem Auszubildenden und den gesetzlichen Vertretern auszuhandigen.

§17
Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung

Apothekerinnen und Apotheker sind verpflichtet, sich ausreichend gegen Haftpflichtanspriiche
aus ihrer beruflichen Tatigkeit zu versichern; insbesondere sind Apothekenleiterinnen und Apo-
thekenleiter zum Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung verpflichtet. Angestellte Apo-
thekerinnen und Apotheker sind von der Verpflichtung befreit, wenn ihre Arbeitgeberin oder ihr
Arbeitgeber eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen haben, die auch Haftpflichtan-
spruche aus ihrer beruflichen Tatigkeit umfasst. Das Bestehen einer Haftpflichtversicherung ist
gegeniber der Apothekerkammer zu erklaren und auf Verlangen nachzuweisen.

V.
Wettbewerb und Werbung

§18
Allgemeine Grundsatze

(1) Wettbewerb ist verboten, wenn er unlauter ist. Nicht erlaubt ist eine Werbung, die irrefihrend
oder nach Form, Inhalt oder Haufigkeit lbertrieben wirkt, sowie eine Werbung, die einen Mehr-
verbrauch oder Fehlgebrauch von Arzneimitteln begunstigt. Die Werbung der Apothekerin und
des Apothekers darf ihrem beruflichen Auftrag nicht widersprechen, die ordnungsgemaBe Ver-
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sorgung der Bevdlkerung mit Arzneimitteln und apothekenpflichtigen Medizinprodukten sicher-
zustellen. Die Bevolkerung soll darauf vertrauen dirfen, dass die Apothekerin und der Apotheker
— obwohl auch Gewerbetreibende - sich nicht von Gewinnstreben beherrschen lassen, sondern
ihre Verantwortung im Rahmen der Gesundheitsberufe wahrnehmen. In diesem Sinne sollen die
Werbeverbote dem Arzneimittelfehlgebrauch entgegenwirken und die ordnungsgemaBe Berufs-
auslibung starken. Insbesondere soll das Vertrauen der Bevolkerung in die berufliche Integritat
der Apothekerin und des Apothekers erhalten und gefordert werden.

(2) Bei der Werbung haben die Apothekerin und der Apotheker folgende Grundsatze zu beach-
ten:

a) Die Werbung muss der besonderen Stellung der Apothekerin und des Apothekers als An-
gehorige eines Heilberufs gerecht werden.

b)  Werbung fir apothekenibliche Waren und freiverkaufliche Arzneimittel muss sich im Rah-
men der Werbung anderer seridser Anbieter gleichartiger Waren halten.

c) Bei Werbung fur Arzneimittel missen die Apothekerin und der Apotheker der besonderen
Verantwortung fir die Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch und Arzneimittelmehrver-
brauch in besonderem MaBe Rechnung tragen.

d) Beiallgemeiner Preiswerbung muss auf die Einheitlichkeit des Abgabepreises fiir Arznei-
mittel hingewiesen werden, die der Arzneimittelpreisverordnung unterliegen.

e) Die Werbung flir apothekerliche Dienstleistungen muss den Geboten einer wahren und
sachlichen Information entsprechen.

§19
Einzelne Verbote

Unter Berlicksichtigung der allgemeinen Grundsatze sind insbesondere nicht erlaubt:
1.  Die kostenlose Abgabe von Arzneimitteln und Arzneimittelproben;

2. der teilweise oder ganzliche Verzicht auf Zuzahlungen und Mehrkosten nach den Regelun-
gen des Sozialgesetzbuches Fiinftes Buch (SGB V) in der jeweils geltenden Fassung sowie die
Werbung hierfir;

3. das Abgehen von dem sich aus der Arzneimittelpreisverordnung ergebenden einheitlichen
Apothekenabgabepreis, insbesondere durch das Gewahren von Rabatten oder sonstigen Preis-
nachlassen sowie von Zuwendungen und Werbegaben und die Werbung hierfur;

4. das Vortduschen einer bevorzugten oder besonderen Stellung der eigenen Apotheke, der
eigenen Person oder des Apothekenpersonals wie z. B. durch das unberechtigte Flihren von
Aus- und Weiterbildungsbezeichnungen, von Fortbildungsnachweisen, einer Zertifizierung fur
Qualitatssicherung;
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5. Vertrage, Absprachen und MaBnahmen, die bezwecken oder zur Folge haben kdnnen, an-
dere Apotheken von der Belieferung oder Abgabe von Arzneimitteln ganz oder teilweise auszu-
schlieBen;

6. das Uberlassen von Ausstellungsflachen der Apotheke gegen Entgelt oder sonstige Leis-
tungen;

7. das Uberschreiten der sich aus dem allgemeinen Wettbewerbsrecht sowie Heilmittelwerbe-
gesetz ergebenden Grenzen beim Gewahren von Zugaben, Warenproben, Zuwendungen und
sonstigen Werbegaben;

8. das Anbieten und Erbringen von nicht apothekeniblichen Dienstleistungen sowie die Wer-
bung dafiir.

9. das Anbieten sowie die Abgabe von nicht apothekenublichen Waren sowie die Werbung
dafur.”

V.
Schlussbestimmungen

§ 20
Berufsgerichtsbarkeit / Berufsaufsicht

VerstdBe gegen die Berufsordnung werden nach den Bestimmungen des Heilberufsgesetzes be-
rufsrechtlich geahndet.

§21
Anwendbarkeit der Berufsordnung

Diese Berufsordnung gilt fir alle Kammerangehorigen sowie flr Berufsangehdérige, die als
Staatsangehdrige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens Uiber den Europaischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaates,
dem Deutschland und die Europaischen Gemeinschaft oder Deutschland und die Europaische
Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingerdumt haben, im Rahmen des
Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht der Europaischen Gemeinschaften ihren Beruf voriber-
gehend und gelegentlich in Westfalen-Lippe ausiiben, ohne eine berufliche Niederlassung zu
haben.

Artikel I

Diese Berufsordnung tritt am Tage nach ihrer Veroffentlichung im Ministerialblatt fir das Land
Nordrhein-Westfalen in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Berufsordnung flir Apothekerinnen und Apotheker der Apothekerkammer
Westfalen-Lippe vom 6. Dezember 1995 (MBI. NRW. 1996 S. 406), zuletzt gedndert am 21. Mai
1997 (MBI. NRW. S. 1015) auBer Kraft.

Genehmigt :
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Dusseldorf, den 30. Juli 2007

Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag
Godry

Ausgefertigt :
Minster, den 25. Juni 2007
Apothekerkammer Westfalen-Lippe

Hans-GUnter Friese
Prasident der Apothekerkammer Westfalen-Lippe

MBI. NRW. 2007 S. 617, geandert am 27. November 2013 (MBI. NRW. 2014 S. 273), am 28. No-
vember 2018 (MBI. NRW. S. 741), 2. Juni 2020 (MBI. NRW. 2020 S. 449).

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 10/10


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2014-s273
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2018-32
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2020-s449

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Neufassung der Berufsordnung für Apothekerinnen und Apotheker der Apothekerkammer Westfalen-Lippe vom 30. Mai 2007 

